
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

und

ASB Kaisen - Stift gGmbH,
Bremerhavener Straße 155, 28219 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach S 125 Abs. 1 SGB lX

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für für den

Personenkreis wesentlich behinderter minderjähriger Menschen mit einem Hilfeanspruch nach

S 99 SGB lX in Verbindung mit S 53 SGB Xll und $ 2 der Verordnung zu S 60 SGB Xll, in der am

31. Dezember 2Q19 geltenden Fassung, erbracht werden.

1.2 Die Eingliederungshilfeleistungen werden von der Kaisen - Stift Betriebsgesellschaft mbH,

Bremerhavener Straße 155, 28219 Bremen - nachfolgend Einrichtungsträger genannt - gemäß $

90 SGB lX in Verbindung mit S 113 Abs. 1 und 2 Nr. 2 SGB lX in Verbindung mit $ 78 Abs. 1 und

2 SGB lX im vollstationären Wohnheim Kaisen - Stift, Rethfeldsfleet 13, 28357 Bremen, erbracht.

'1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach $ 131 Abs. 1 SGB lX (BremLRV SGB lX) vom 09.08.2019 in

Verbindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.
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2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Einrichtungsträgers entspricht der als Anlage beigefügten und
somit vertraglich festgelegten Leistungsbeschreibung ,,Vollstationäres Wohnheim für Kinder
mit geistigen und mehrfachen Behinderungen".

2.2 Die Leistungen werden nach Maßgabe der zw Zett gültigen fachlichen Standards und

Bestimmungen sowie die der Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung

erbracht. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des

Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im

Einzelfall gewährleistet ist.

2.3 DieserVereinbarung liegteineAnzahl von 15 Plätzen zugrunde. Diese Plätze sind vorrangig

für Bremer Leistungsberechtigte vorzuhalten.

2.4 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, im Rahmen des vereinbarten Leistungangebotes

Hilfeempfänger aufzunehmen und zu betreuen.

2.5 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt,

die nicht wegen einer der in $ 75 Abs. 2 SGB Xll genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt

worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass und in

regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach $ 30 Abs.1 des

Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen hat der Leistungser-

bringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen

eine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur

Strafuerfolgung eingeleitet worden sind. Diese Regelung betreffen auch Ehrenamtliche und

Praktikanten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die Möglichkeit des Aufbaus von Abhängigkeits-,

Macht-, und Vertrauensverhältnissen haben.Mit der Erfüllung der o.g. Anforderungen sind die

Arbeitgeberpflichten in dieser Hinsicht ausreichend erfüllt. Die fristgerechte Vorlage der

erweiterten Führungszeugnisse ist in den Qualitätsberichten zu bestätigen.

Die Leistungserbringer haben darüber hinaus ein Konzept zum Schutz der Leistungsberechtigten

vor jeder Form derAusbeutung, Gewalt und des Missbrauchs zu entwickeln und umzusetzen.

2.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für das

Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten und

seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindestlohnes zu

vergüten.
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3. Personelle Ausstattung

3.1 Die benötigte Personalausstattung wird auf Basis der Plan-Belegung des

Leistungserbringers für das Unterstützungspersonal, die Fachlichen Leitung I

Koordination und die übergreifenden Fachdienste ermittelt. Sie wird gemäß den in der

Rahmenleistungsbeschreibung genannten Personalschlüsseln berechnet.

3.2 Die Plan-Belegung laut Kalkulation (Anlage 4) stellt sich wie folgt dar:

Hilfebedarfs-
qruppe

Personen-
zahl

Beleg-
taqe

Personal-
schlüssel

Vollzeit-
stellen

1

2

3
4
5

Gesamt

3.3 Auf Basis der Plan-Belegung ergeben sich für die zu erbringenden Assistenzleistungen

insgesamt Vollzeitstellen für das Unterstützungspersonal, die Fachliche Leitung

i Koordination und die übergreifenden Fachdienste. Hierbei wird für die Fachliche

Leitung / Koordination mit einem Personalschlüssel von bezogen auf die Anzahl

der Leistungsberechtigten kalkuliert.

3.4 Die unter Absatz 4 genannten Vollzeitstellen setzen sich gemäß der Kalkulation

(siehe Anlage 4) aus folgenden Personalmix zusammen und verfügen über folgende

Qualifikationen:

3.5 Es wird eine Fachkraftquote in Höhe von  vergütet, die vom Leistungserbringer

im Rahmen der Leistungserbringung einzuhalten ist.

3.6 Der erforderliche Personalmix für das Vorhalten einer Rufbereitschaft setzt sich gemäß

der Kalkulation (siehe Anlage 4) in Vollzeitstellen wie folgt zusammen:
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4. Vergütung des Personals

4.1 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für

das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu

vergüten.

4.2 Zur Vergütung der Mitarbeitenden wird der TV-L ab dem 01.06.2026 für alle

Beschäftigten und entsprechender Entgelttabelle mit dem Stand 01.04.2026

angewendet. Zu den Bestandteilen gehören insbesondere die sich aus dem Tarifvertrag

ergebenden Entlohnungsansprüche wie die Grundvergütung, einschließlich

Entgeltbestandteile, die an die Art der Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anknüpfen, Einmalzahlungen,

Jahressondezahlung, Urlaubsansprüche, Zulagen und Zuschläge unter

Mindesteinhaltung der jeweiligen Erfahrungsstufen sowie die Einhaltung der

Eingruppierungsgrundsätze des Tarifuertrags.

4.3 Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten für das Unterstützungspersonal, die

Fachliche Leitung / Koordination und die übergreifenden Fachdienste betragen für

Fachkräfte (ab 01 .06.206),  (ab 01 .03.2027) bzw. (ab

01.01.2028) und für Nicht-Fachkräfte  (ab 01.06.2026)  (ab

01.03.2027) b2w. (ab 01 .01.2028). Die Definition von Fachkräften und Nicht-

Fachkräften ergeben sich aus der Vorlage der Vertragskommission vom 25.10.2024

unter TOP 7. Demnach haben Fachkräfte eine dreijährige Ausbildung oder ein Studium

gemäß Leistungsbeschreibung abgeschlossen. Alle Mitarbeitenden mit anderen

Qualifikationen werden vertragsrechtlich den Nicht-Fachkräften zugeordnet. Die

Berechnungsgrundlagen ergeben sich aus den Kalkulationsunterlagen (Anlage 4). Die

Arbeitgeberbruttojahreskosten werden vom Leistungserbringer prospektiv, unter

Bezugnahme auf das bereits vorhandene Personal, sowie unter Berücksichtigung

notwendiger Neueinstellungen und voraussichtlicher Personalabgänge, berechnet.

5 Vergütungsvereinbarung

5.1 Für die Zeit ab dem 01 Juni 2026 wird zurAbgeltung der erbrachten Leistungen nach

Ziffer 2.1 ein Entgelt vereinbart.

Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitionsbetrag Gesamt-

entgelt

2 41,sffi 544,2W. 54,03€ 44,84€ 684,72€
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Für die Zeit ab dem 01 März 2027 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach Ziffer

2.1 ein Entgelt vereinbart.

Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

Für die Zeit ab dem 01 Janaur 2028 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach

Zitfer 2,1ein Entgelt vereinbart.

Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

5.1.3 Bei Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen

aufgrund von Urlaub, Krankheit oder Kuraufenthalt des Leistungsempfängers, wird das

Gesamtentgelt für bis zu 30 zusammenhängende Abrechnungstage fortgezahlt.

Darüber hinaus nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen

örtlichen Eingliederungshilfeträger Einigkeit über die Weiterführung der Entgeltzahlung

getroffen worden ist.

5.1.3 Gemäß S 19 Abs. 6 Brem LRV SGB lX wird bei einer mehr als 4 Wochen andauernden

Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen

aufgrund eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes des

Leistungsempfängers eine Vergütung bei Unterbrechung pro Leistungsempfänger und

Abwesenheitstag gezahlt, die sich wie folgt darstellt:

Ab dem 01. Juni 2026:

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitionsbetrag Gesamt-

entgelt

2 37,40€ 489,86€ 54,03€ 44,84€ 626,13€

Ab dem 01. März 2027=

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitionsbetrag Gesamt-

entgelt

2 37,66€ 496,zffi. 54,77€ 44,84€ 633,53€

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitionsbetrag Gesamt-

entgelt

2 41,84€ 551,40€ 54,77€ 44,84€ 692,85

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitionsbetrag Gesamt-

entgelt

2 42,44€ 556,88€ 55,32€ 44,84€ 699,48
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Ab dem 01. Janaur 2028

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pausehale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitionsbetrag Gesamt-

entgelt

2 38,20€ 501 ,1 9€ 55,32€ 44,84€ 639,54€

Diese Vergütung bei Unterbrechung gilt mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende der

Abwesenheit. Aufnahme- und Entlassungstag bei stationärer Krankenversorgung

gelten als volle Leistungstage, so dass der Zeitraum der vorübergehenden

Abwesenheit mit dem Tag nach der Aufnahme beginnt und mit dem Tag vor der

Entlassung endet.

5.1.4 Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind den Kalkulationsunterlagen

gemäß Anlage 3 zum BremLRV SGB lX (Anlage 3) zu entnehmen. Ebenfalls

Vertragsbestandteil ist die Anlage 4 zum BremLRV SGB lX, die die Grundsätze und das

Verfahren zur Bewertung und Berechnung des lnvestitionsbetrages nach $ 131 Abs. 1 Satz

2 Nr. 1 SGB lX i. V. m. $ 125 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 SGB lX regelt

b.2 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Zusicherung der Übelnahme

der Vergütung des zuständigen Sozialhilfeträgers im Einzelfall vorliegt.

6. Verei nbaru n gszeitraum

6.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Juni 2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 20

Monaten auf unbestimmte Zeit geschlossen.

6.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 4.1 genannten Mindestlaufzeit.

Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die übrigen

Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten gekündigt

werden.

6.3 Für den Fall, dass Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändert werden, kann

diese Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der

Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer

Neuverhandlung gelten die bisherigen Regelungen weiter.
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6.4 Um auf extreme Abweichungen bei den Sachkostensteigerungen in Vereinbarungen mit

einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten reagieren zu können, löst eine Abweichung der

zugrunde gelegten lnflationsrate von mehr als 5-%-Punkten gemäß VK-Beschluss zur TV-L-

Umsetzung vom 24.04.26 ein beidseitiges Sonderkündigungsrecht aus (also z. B. statt 1,5 o/o

Preissteigerung > 6,5 % Steigerung).

7. Prüfungsvereinbarung

7.1 Es gelten die Regelungen des S 128 SGB lX in Verbindung mit S 5 des

Ausführungsgesetzes zut Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in der Freien

Hansestadt Bremen sowie die Regelungen des BremLRV SGB lX zu Wirtschaftlichkeits-

und Qualitätsprüfungen.

7.2 lm Rahmen der Qualitätsberichtserstattung übermittelt der Leistungserbringer das

Berichtsraster Qualitätsprüfung bis zum 31. Mäz des jeweiligen folgenden

Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (siehe

hiezu BremLRV SGB lX in seiner aktuellen Fassung). Die Berichterstattung erfolgt

jeweils für das vergangene Kalenderjahr.

8. Sonstiges

8.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen

ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine

wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt. lm

übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über

den öffentlich - rechtlichen Vertrag.

8.2 Dieser Vertrag unterliegt dem lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorliegen der

gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG im

elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen

Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

8.3 Der Einrichtungsträger bestätigt die Anwendung des Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

der Länder (TV-L) und verpflichtet sich, die im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller

Höhe an sein Betreuungspersonal weitezuleiten. Der Einrichtungsträger erklärt sich bereit, die

gezahlten Gehälter nach den Anforderungen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe

nachzuweisen.
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Geschlossen: Bremen, im Mai 2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration

Einrichtungsträger

lm Auftrag

Anlaqen:
- Kalkulationsunterlagen
- Leistungsbeschreibung ,,Vollstationäres Wohnheim für Kinder mit geistigen und mehrfachen

Behinderungen"


